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Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Vereinbarung zwischen der NGDA und der 
Mitgliedsorganisation der verfassten Apothekerschaft über die Bereitstellung und Nutzung 
des Dienstes „N-Connect Web-Login“ für Mitgliedsorganisationen. 
 
 
Der Dienst „N-Connect Web-Login“ ist ein Angebot der: 
 
NGDA - Netzgesellschaft Deutscher Apotheker mbH – nachfolgend als „NGDA“ bezeichnet - 
Carl-Mannich-Straße 26 
65760 Eschborn  
 
vertretungsberechtigter Geschäftsführer: 
Christian-Olaf Krüger 
 
Registergericht: 
Amtsgericht Frankfurt am Main- HRB 108149

1. Begriffsbestimmung 

 
Den in der Vereinbarung zwischen der NGDA und der Mitgliedsorganisation – beide nachfolgend auch als Partei 
bezeichnet - wie den vorliegenden Geschäftsbedingungen verwendeten Begriffen kommen folgende 
Bestimmungen zu:  
 

„N-Connect Web-Login“ oder „Dienst“  

bezeichnet das vorliegende Angebot der NGDA an Mitgliedsorganisationen der verfassten 
Apothekerschaft zur Authentifizierung und Identifizierung von Betriebstätten ihrer Mitglieder im Zuge 
einer Web-Anbindung ihrer Mitglieder bei einem Angebot der Mitgliedsorganisation unter Nutzung der 
NGDA als vertrauenswürdige Quelle; 
 

„Web-Login“  

bezeichneten den manuellen Vorgang der Authentifikation des Mitglieds unter Nutzung der diesem von 
der NGDA individuelle vergebenen N-ID-Zugangsdaten (N-ID Kennung und Passwort bzw. PIN); 
 

N-ID Inhaber“ oder „Mitglied“ 
bezeichnet den Apotheken-Inhaber/-in bzw. die bevollmächtigte Person, die sich mittels des Dienstes N-
Connect Web-Login bei einem Angebot seiner Mitgliedsorganisation für die entsprechende 
Betriebsstätte anmelden, registrieren oder authentifizieren möchte; 
 

„Mitgliedsorganisationen der verfassten Apothekerschaft“ oder nur „Mitgliedsorganisation“  
bezeichnet die Apothekerkammern und -verbände bzw. -vereine in Deutschland; 
 

„N-ID“ 
bezeichnet die für jede Apothekenbetriebstätte individuell von der NGDA vergebene, eindeutige 
Kennung; 
 

„N-ID Zugangsdaten“ 
 bezeichnet die einer Apothekenbetriebsstätte individuell von der NGDA zum Web-Login zur Verfügung 

gestellten Zugangsdaten (bestehend aus N-ID und Passwort bzw. PIN); 
 
„N-ID Zertifikat“ oder „Token“ 
 bezeichnet das einer Betriebsstätte im Zuge der Anmeldung für die N-ID Zuweisung von der NGDA zur 

Verfügung gestellte, individuelle Software-Zertifikat; 
 

„Token“ 
bezeichnet das beim Web-Login durch das Mitglied bei der NGDA individuell abgerufene und an die 
Mitgliedsorganisation übermittelte Software-Zertifikat, welches die freigegebenen Daten zur 
Apothekenbetriebsstätte des Mitglieds beinhaltet. 
 

2. Geltungsbereich, Ausschließlichkeit 
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2.1  Im Rahmen der Nutzung des Dienstes gelten ausschließlich die Bedingungen der NGDA in ihrer bei der 
Nutzung des Dienstes aktuellen Version; entgegenstehende oder von den Bedingungen der NGDA 
abweichende Bedingungen von Mitgliedsorganisationen oder nutzenden Mitgliedern werden nicht 
anerkannt.  

 
2.2 Die Bedingungen der NGDA gelten auch dann, wenn NGDA eine Nutzung in Kenntnis entgegenstehender 

oder von den Nutzungsbedingungen der NGDA abweichender Bedingungen von Mitgliedsorganisationen 
oder nutzenden Mitgliedern - oder anderen Nutzern oder teilnahmeberechtigten Personen oder Stellen - 
vorbehaltlos zulässt. 

3. Vereinbarungsgegenstand, Voraussetzungen 

 
3.1 Die NGDA räumt der Mitgliedsorganisation das Recht zur Nutzung und Implementierung des Dienstes „N-

Connect Web-Login“ auf ihren von der NGDA freigegebenen Web-Angeboten ein, damit sich deren 
Mitglieder mittels Web-Logins über die NGDA als vertrauensvolle Quelle authentifizieren/identifizieren 
können.  

 
 Die Nutzung und Implementierung auf den von der Mitgliedsorganisation zusammen mit der Beauftragung 

benannten Angebote der Mitgliedsorganisation steht unter der aufschiebenden Bedingung der Freigabe 
durch die NGDA. 

 
3.2 Der Dienst richtet sich ausschließlich an Mitgliedsorganisationen der verfassten Apothekerschaft 

deutscher Apotheker. 
 
3.3 Voraussetzung – kumulativ - für die Authentifikation/Identifikation sind; 
 

-  Bestehen einer gültigen Nutzungsvereinbarung des Dienstes zwischen der NGDA und der 
Mitgliedsorganisation;  

-  Anmeldung und Freigabe des individuellen Angebots der Mitgliedsorganisation für den Dienst durch 
die NGDA;  

-  Implementierung des Dienstes auf dem jeweiligen Web-Angebot der Mitgliedsorganisation unter 
Beachtung der rechtlichen und technischen Vorgaben der NGDA; 

-  Bestehen einer aktuell gültigen Mitgliedschaft einer Apothekenbetriebsstätte bei der 
Mitgliedsorganisation oder der Anmeldung zur Mitgliedschaft;  

-  Bestehen einer aktuell gültigen N-ID für das authentifizierende/identifizierende Mitglied und dessen 
Freigabe des Dienstes; 

 
3.4 Die NGDA bestätigt der Mitgliedsorganisation als vertrauensvolle Quelle in dem durch einen N-ID Inhaber 

mittels dessen N-ID Zugangsdaten per Web-Login gestarteten Authentifizierungs-/Identifizierungsprozess, 
dessen 

 
-  N-ID und hinterlegte E-Mail; 
-  den Namen des N-ID Inhabers, 

 
Vorbehaltlich der Freigabe durch das den Web-Login nutzende Mitglied und des zwischen der NGDA und 
der Mitgliedsorganisation vereinbarten – benötigten - Umfangs, bestätigt die NGDA der 
Mitgliedsorganisation – einmalig im ersten Anmeldeprozess oder bei Änderungen - zudem 
 

-  Kommunikationsdaten - E-Mail, Website, Telefon-/Faxnummer, 
-  zur Apothekenbetriebsstätte: Name, Adresse, Ust.-ID. 

 
 Die Übermittelung erfolgt über das Übermitteln eines beim Web-Login individuell von der NGDA für das 

jeweilige Angebot der Mitgliedsorganisation erstellten Tokens, welcher die bei der NGDA gespeicherten, 
vom Mitglied freigegebenen und von der Vereinbarung der Parteien umfassten Daten-Attribute zum N-ID 
Inhaber wie zur Betriebsstätte des N-ID-Inhaber beinhaltete. 
 
Soweit die Zustimmung zur Übermittlung von Daten des Mitglieds durch die Mitgliedsorganisation eingeholt 
werden, weist diese eine Zustimmung auf Verlangen der NGDA auf Anfrage sofort nach und übernimmt im 
Verhältnis zur NGDA jedwede Haftung für etwaige Mängel im Zustimmungsverfahren oder der Zustimmung 
und stellt die NGDA auf erste Aufforderung von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die diese aufgrund eines 
Mangels der Zustimmung gegenüber der NGDA geltend machen.  

  
3.5  NGDA gewährt der Mitgliedsorganisation das zeitlich befristete, einfache und nicht übertragbare Recht 

(Lizenz), den N-Connect Web-Login auf den vereinbarten und freigegeben Angeboten der 
Mitgliedsorganisation zu nutzen.  
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3.6 NGDA räumt der Mitgliedsorganisation das zeitlich befristete, einfache und nicht übertragbare Recht ein, 
die im Rahmen der reinen Authentifizierung/Identifzierung erlangten oder zur Verfügung gestellten Daten 
und Informationen in unveränderter Form im Rahmen ihrer nichtgewerblichen Tätigkeit zu Zwecken der 
Authentifizierung/Identifizierung sowie der Registrierung ihrer Mitglieder zu nutzen.  

 
 Dies umfasst weder das Recht, die bei Nutzung des „N-Connect Web Login“ von Seiten der NGDA 

übermittelten Daten Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, auch nicht verbundenen 
Unternehmen iSd. § 15 AktG, noch diese zu veröffentlichen, es sei denn die Daten sind der 
Mitgliedsorganisation bereits bekannt oder öffentlich zugänglich. 

 
3.7 NGDA ist berechtigt, jederzeit ohne Angabe von Gründen oder vorheriger Information Änderungen des 

Dienstes oder seiner Inhalte vorzunehmen und den Zugang zum Dienst hiervon abhängig zu machen. Dies 
schließt das Recht zur zeitweiligen oder dauernden Unterbrechung des Betriebs des Dienstes ein. 

4. Versicherung, Einwilligung E-Mail-Benachrichtigung  

 
4.1 Die Mitgliedsorganisation versichert und sichert dies im Weg eines selbständigen Garantieversprechens 

zu, dass  
 

− sie die über den Dienst erhaltenen oder zugänglichen Informationen ausschließlich zu eigenen 
Zwecken nutzt;  

 

− die Angebote der Mitgliedsorganisation nicht gegen Gesetze, Verordnungen, Bestimmungen oder 
Vorschriften verstoßen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bestimmungen zum 
Verbraucherschutz, zum unlauteren Wettbewerb, zur   Gleichstellung und zur irreführenden Werbung); 

 
- die auf ihren oder über ihre Dienste bereitgestellten Angebote und Inhalte nicht gegen diese 

Bedingungen verstoßen und keiner natürlichen oder juristischen Person schaden oder ein Risiko für 
die Verbrauchersicherheit oder Sicherheit ihrer Mitglieder darstellen, Drogenutensilien oder den Absatz 
anderer Güter fördern oder zum Absatz oder dem Genuss ermutigen, diesen fördern oder unterstützen;  

 
sowie keine Inhalte auf ihren oder über ihre Dienste bereitgestellt werden oder mit solchen verlinkt werden, 
die 

 
- als falsch, unzutreffend oder irreführend bekannt sind; 

 
- für ein Individuum, eine Partnerschaft oder ein Unternehmen diffamierend, verleumderisch, 

verhetzend, aufgrund von Religion oder ethnischer Herkunft diskriminierend, bedrohend oder 
belästigend sind oder wirken; 

 
- die einen Computervirus oder andere potenziell schädliche Computerprogramme oder Dateien 

enthalten; 
 

- die persönlichen Daten Dritter entgegen gesetzlichen Bestimmungen zugänglich machen, 
Pyramidenspiele oder ähnliche Programme unterstützen, die einen schnellen Geldgewinn 
versprechen; 

 
- die mit dem Verkauf von Produkten oder dem Angebot von Dienstleistungen verbunden sind, bei denen 

Behörden vor einem hohen Betrugsrisiko warnen. 
 
4.2 Die Mitgliedsorganisation willigt unwiderruflich ein, dass sie über neue Versionen und Inhalte der zum 
Download verfügbaren Informationen per E-Mail an die bei der Anmeldung hinterlegte E-Mail-Adresse informiert 
wird. 

5. Pflichten und Obliegenheiten des Mitgliedsorganisation 

 
5.1 Die Mitgliedsorganisation verpflichtet sich gegenüber der NGDA  
 

- sich im Rahmen der Implementierung des Dienstes auf ihren freigegebenen Angeboten und des 
Onboardings ihrer Mitglieder an die jeweiligen Vorgaben und Bedingungen der NGDA zu halten, die in 
den jeweils gültigen Nutzungsbedingungen für die Nutzung des Dienstes wie der ergänzenden, 
aktuellen Beschreibung des Dienstes ausgeführt werden;  
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- mindestens die vorletzte, veröffentlichte und freigegebene Softwareversion des Dienstes zu nutzen. 
 

- sich bei Anschluss, Zugriff und Nutzung des Dienstes an die allgemeinen Bedingungen und alle 
Pflichten aus der jeweils gültigen Datenschutzverordnungen zu halten. 

 
 
5.2 Die Mitgliedsorganisation sichert zu, dass es in ihrer Verantwortung liegt 
 

- die Sicherheit ihres EDV-Systems und die Vertraulichkeit der übertragenen Daten zu wahren, und sie 
allein für Aktivitäten verantwortlich ist, die über den Dienst auf ihren Systemen durchgeführt werden; 

 
- ihr eigenes System oder den Anschluss oder Zugriff auf den Dienst durch geeignete 

Sicherheitsmaßnahmen gegen technische Manipulationen wie unbefugten Zugriff, Anzapfen bzw. 
Auslesen, Unterbrechung oder andere Sicherheitsverstöße zu schützen; 
 

- es durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass ihr System vor Schadprogrammen (Viren, 
Dialern usw.) geschützt ist; 

 
- die NGDA unverzüglich über Sicherheitsverstöße oder Störungen zu benachrichtigen, sobald solche 

ihr oder ihren Erfüllungsgehilfen, Dienstleistern oder Bevollmächtigten zur Kenntnis gelangen, und sie 
alle erforderlichen und zumutbaren Schritte unternimmt, um Sicherheitsverstöße oder Störungen so 
weit wie möglich zu mindern oder abzuwenden. 

 
5.3 Die Mitgliedsorganisation bleibt für Handlungen oder Unterlassungen ihrer Vertreter, Erfüllungs- oder 

Verrichtungsgehilfen in vollem Maße verantwortlich und haftbar. 
 
5.5 Die Mitgliedsorganisation verpflichtet sich, alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um die in seinen 

Besitz, in seine Verwahrung oder unter seine Kontrolle gelangten Informationen ihrer Mitglieder, die sie bei 
Nutzung des Dienstes von der NGDA erhalten hat,  

 
- vor unrechtmäßiger Vervielfältigung, Diebstahl oder anderer widerrechtlicher Verwendung zu 

schützen, 
 
- mit derselben Sorgfalt und demselben Schutz zu agieren, wie sie es bezüglich eigener gleichartiger 

geschützter und vertraulicher Informationen tut, mindestens jedoch mit höchster Sorgfalt; 
 
- die erhaltenen Daten nur zu dem von ihr bei der Anmeldung angegebenen und Zweck unter 

Ausschluss anderer Zwecke zu verwenden; 
 
 Die Mitgliedsorganisation hat alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um Missbrauch, unbefugte 

Weitergabe, Diebstahl oder sonstigen Verlust der vertraulichen Informationen zu verhindern, und die NGDA 
umgehend zu informieren, wenn ihr Missbrauch, unbefugte Weitergabe, Diebstahl oder sonstiger 
Datenverlust zur Kenntnis gelangt, und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die entsprechenden 
Folgen zu mindern. 

 
5.6 Der Mitgliedsorganisation verpflichtet sich, gegenüber der NGDA unverzüglich anzuzeigen:  
 

-  offenkundige Mängel oder Schäden am System oder dem Verfahren (Störungsmeldung), 
-  Verlust oder Missbrauch von Zugangsdaten. 
 

5.7 Der Mitgliedsorganisation hat NGDA unverzüglich über jede Änderung in Bezug auf die bei Vertragsschluss 
mitgeteilten Daten und Berechtigungen zu informieren.  

 
5.8 Der Mitgliedsorganisation muss alle für die Nutzung und den Zugang zu dem Dienst als Teil des N-Connect 
Web – Login erforderlichen und in seinem Bereich anzubringenden oder vorzunehmenden Einrichtungen, Mittel 
und Ausrüstungen, einschließlich geeigneter Hard- und Software Computerausrüstungen und Internetanschlüsse, 
auf eigenes Risiko und eigene Kosten bereitstellen und betreiben. 

6. Dauer des Vertragsverhältnisses 

 
6.1  Die Dauer des Vertragsverhältnisses ist unbestimmt. 
 
6.2 Das Vertragsverhältnis kann beidseitig wie folgt ordentlich gekündigt werden.  
 

• bei einer jährlichen Zahlungsweise mit einer Frist von einem Jahr;  

• bei einer monatlichen Zahlungsweise mit einer Frist von 6 Monaten. 
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Die Kündigung aus wichtigem Grunde bleibt vorbehalten.  

 
6.3 Die Kündigungserklärung kann schriftlich oder in Textform erfolgen. 

7. Sperrung des Zugangs, Missbrauch und Verlust der Zugangsdaten 

 
7.1  NGDA ist zur - Sperrung des – individuellen oder generellen - Zugangs zum Dienst berechtigt, wenn  
 

− das Nutzungsverhältnis beendet ist; 
 

− die Mitgliedsorganisation die Voraussetzungen zur Berechtigung zur Nutzung nicht oder nicht mehr 
erfüllt; 
 

− der Zugang zum Dienst oder erteilte Zugangsdaten offensichtlich missbräuchlich verwendet werden 
oder die Mitgliedsorganisation diese an unbefugte Dritte weitergibt oder unbefugten Dritten Kenntnis 
hiervon Kenntnis gegeben wird oder Dritte unbefugt Kenntnis erlangen; 
 

− die Mitgliedsorganisation wiederholt gegen die Nutzungsbedingungen verstößt;  
 

− durch die Nutzung des Dienstes Viren oder sonstige Schadsoftware übertragen werden oder dies zu 
befürchten ist; 
 

− eine gesetzliche oder behördliche Pflicht zur Sperrung besteht; 
 

− die den angewandten Verfahren zugrunde liegenden Algorithmen gebrochen wurden oder wenn 
Gründe vorliegen, die annehmen lassen, dass die den angewandten Verfahren zugrunde liegenden 
Algorithmen gebrochen wurden 

 
7.2 Der Mitgliedsorganisation werden die Schäden zugerechnet, die NGDA durch die befugte oder 

unbefugte Nutzung durch Dritte entstanden sind oder entstehen, es sei denn die Mitgliedsorganisation 
weist nach, dass sie oder ihre Erfüllungsgehilfen oder Bevollmächtigten dies nicht zu vertreten haben. 

8. Gewährleistung 

 
8.1 Die von der NGDA im Rahmen der Nutzung dieses Dienstes zur Verfügung gestellten Daten und 

Informationen beruhen auf den – z.T. freiwilligen – Angaben des jeweiligen Betriebsinhabers einer 
Apothekenbetriebsstätte oder dessen Bevollmächtigten wie z.B. der elektronischen Übersendung einer 
Kopie der zugehörigen Betriebserlaubnis im Rahmen der Anmeldung einer Apothekenbetriebsstätte im N-
Ident-Portal. 
 
Ferner verifiziert die NGDA in regelmäßigen Abständen die Legitimation der Betriebsstätten aufgrund 
unterschiedlicher Merkmale. 

 
Eine weitere Prüfung oder Verifikation der vom Betriebsinhaber der Apothekenbetriebsstätte übermittelten 
Daten erfolgt nicht, insbesondere nicht für auf freiwilliger Basis übermittelter Angaben. 

 
Die Nutzung der Daten erfolgt daher unter Kenntnis der zuvor genannten Bedingungen und 
Einschränkungen. Eine andere Nutzung erfolgt daher auf eigene Gefahr.  

 
8.2 Im Übrigen werden keine Garantien übernommen, Beschaffenheitsvereinbarungen abgegeben oder 

Eigenschaftszusicherungen oder Zusicherungen im Hinblick auf die Eignung zu bestimmten Zwecken 
gemacht.  

9. Haftung 

 
Die NGDA wird ihr Möglichstes tun, um zu gewährleisten, dass der Dienst unterbrechungsfrei verfügbar ist und 
dass Übertragungen fehlerfrei funktionieren. Dies kann durch die Beschaffenheit des Webs/Internets jedoch nicht 
garantiert werden. Darüber hinaus kann der Zugriff auf den Dienst gelegentlich gesperrt oder eingeschränkt sein, 
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um Reparaturen, Wartungsarbeiten oder die Einführung neuer Funktionen oder Leistungen zu ermöglichen. NGDA 
wird versuchen, die Häufigkeit und Dauer solcher Sperrungen oder Einschränkungen zu begrenzen. 
 
9.1 NGDA übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für Fehler oder Auslassungen im Inhalt der 

Informationen oder deren Benutzbarkeit und Richtigkeit.  
 
9.2 NGDA übernimmt keine Haftung für die Hard- und Software-Umgebung der Mitgliedsorganisation oder von 

N-ID Inhabern, deren Systemeinstellungen oder deren Datenverbindung über Dritte. 
 
9.2 NGDA haftet aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag – gleich ob aus Vertrag oder aus Gesetz – nur 

bei grober Fahrlässigkeit oder bei Vorsatz. Das gilt insbesondere im Falle einer Vertragsverletzung, des 
Schadensersatzes wegen Nichterfüllung, der Verletzung von Pflichten bei Vertragsabschluss und der 
unerlaubten Handlung. Auch bei Verzug sowie bei Unvermögen oder Unmöglichkeit haftet NGDA nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Bei Verletzung von Vertragspflichten, die für die Erreichung des 
Vertragszweckes unverzichtbar sind (Kardinalpflichten) und für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften 
haftet NGDA jedoch auch im Falle leichter Fahrlässigkeit. 

 
9.3 Haftet NGDA danach für leichte Fahrlässigkeit, ist die Haftung von NGDA auf den für NGDA vorhersehbaren 

Schaden begrenzt. Weiter ist die Haftung von NGDA bei leichter Fahrlässigkeit für Folgeschäden und 
mittelbare Schäden ausgeschlossen. Im Falle des Fehlens zugesicherter Eigenschaften haftet NGDA 
jedoch wegen solcher Folgeschäden, gegen welche die Zusicherung den Mitgliedsorganisation absichern 
sollte. 

 
9.4 Darüber hinaus ist - mit Ausnahme der Haftung für die Verletzung von Kardinalpflichten - die Haftung von 

NGDA bei einfacher Fahrlässigkeit auf den typischer Weise vorhersehbaren Schaden beschränkt. Die 
Parteien vereinbaren insoweit eine Haftungshöchstsumme von € 1.000,-- (in Worten; Euro Eintausend) für 
jeden einzelnen Schadensfall. 

 
9.5 Bei einem von NGDA zu vertretenden Verlust von Daten der Mitgliedsorganisation ist die Haftung von NGDA 

auf den Aufwand beschränkt, der bei einer üblichen, mindestens täglichen Datensicherung zur 
Wiederherstellung der Daten notwendig ist.  

 
9.6 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten nicht im Falle des Vorsatzes oder der 

groben Fahrlässigkeit gesetzlicher Vertreter oder leitender Angestellter der NGDA. 
 
9.7 Im Falle eines nicht von NGDA zu vertretenden Mangels, tritt NGDA etwaige Ansprüche gegen Dritte an die 

Mitgliedsorganisation ab. 

10. Änderungen der Nutzungsbedingungen 

 
Änderungen der Nutzungsbedingungen oder der Leistungsbeschreibungen werden der Mitgliedsorganisation in 
Textform mitgeteilt. Die Änderungen gelten als genehmigt, wenn die Mitgliedsorganisation ihnen nicht schriftlich 
innerhalb von vier Wochen nach Zugang oder Bekanntgabe widerspricht. Die Schriftform kann insoweit durch die 
elektronische Form ersetzt werden. NGDA wird auf die Folgen eines ausbleibenden Widerrufs bei Änderungen 
besonderes hinweisen. 
 
Gleichfalls gelten Änderungen an der vorliegenden Vereinbarung als von der Mitgliedsorganisation akzeptiert, 
wenn diese den Vertrag mit der NGDA über den Dienst N-Connect Web-Login nicht innerhalb von weiteren zwei 
Wochen nach Ablauf der vorgenannten 4-Wochen-Frist kündigt. 

11. Vertraulichkeit  

 
11.1 Die Vertragsparteien verpflichten sich in Bezug auf von der jeweils anderen Partei erhaltene vertrauliche 

Informationen: 
 

- alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um die in ihrem Besitz, in ihrer Verwahrung oder unter 
ihrer Kontrolle befindlichen vertraulichen Informationen der anderen Partei vor Vervielfältigung, 
Diebstahl oder anderer widerrechtlicher Verwendung zu schützen, 

 
- die vertraulichen Informationen der anderen Partei geheim zu halten und - ohne Einschränkung der 

vorhergehenden Bestimmung - nicht an andere Personen weiterzugeben; 
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- bezüglich der vertraulichen Informationen der anderen Partei mit derselben Sorgfalt und demselben 
Schutz zu agieren, wie sie es bezüglich ihrer eigenen gleichartigen geschützten und vertraulichen 
Informationen tun, mindestens jedoch mit höchster Sorgfalt, 

 
- alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um Missbrauch, unbefugte Weitergabe, Diebstahl oder 

sonstigen Verlust der vertraulichen Informationen zu verhindern, und die andere Partei umgehend zu 
informieren, wenn ihnen Missbrauch, unbefugte Weitergabe, Diebstahl oder sonstiger Verlust zur 
Kenntnis gelangt, und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die entsprechenden Folgen zu 
mindern. 

 
11.2 Die Beschränkungen bezüglich der Verwendung oder Weitergabe vertraulicher Informationen wie oben 

beschrieben gelten nicht für Informationen, die: 
 

- ohne Verstoß gegen diese allgemeinen Bedingungen allgemein zugänglich sind oder werden 
 

- die andere Partei rechtmäßig nach dem Tag des Inkrafttretens dieser allgemeinen Bedingungen auf 
nicht vertraulicher Grundlage erhält oder vor dem Tag des Inkrafttretens dieser allgemeinen 
Bedingungen auf nicht vertraulicher Grundlage von einem Dritten erhalten hat, 

 
- aufgrund eines Gesetzes, eines Gerichtsbeschlusses oder einer staatlichen Verfügung offengelegt 

werden müssen, wobei die Mitgliedsorganisation die NGDA - sofern zulässig - vor der Offenlegung 
unverzüglich benachrichtigt und der NGDA eine unter den gegebenen Umständen angemessene Frist 
gewährt, damit sie eine Schutzanordnung oder einen anderen Rechtsschutz erwirken bzw. auf die 
Einhaltung der Geheimhaltungsbestimmungen dieser allgemeinen Bedingungen verzichten kann.  

12. Sonstiges  

 
12.1 Eine Abtretung von Rechten und Pflichten aus dem Vertrag durch die Mitgliedsorganisation auf einen 

Dritten bedarf der Zustimmung der NGDA in Schriftform.  
 
12.2 Jeglicher Verzicht einer Partei auf ihre Rechte oder die Pflichten der anderen Partei aus der vorliegenden 

Vereinbarung bedarf zu seiner Wirksamkeit der Schriftform und Unterschrift der verzichtenden Partei. 
Versäumt oder unterlässt es eine der Parteien, auf der Erfüllung von Bestimmungen der vorliegenden 
Vereinbarung zu bestehen bzw. diese durchzusetzen oder Rechte oder Rechtsmittel aus der vorliegenden 
Vereinbarung oder auf anderer Grundlage auszuüben, so stellt dies keinesfalls einen Verzicht oder eine 
Aufgabe des Rechts dieser Partei dar, in diesem oder einem anderen Fall diese Bestimmung, dieses Recht 
oder Rechtsmittel geltend zu machen oder sich darauf zu berufen; vielmehr sind und bleiben diese voll 
wirksam. 

 
12.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 

Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der Bedingungen im 
Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige 
wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkung der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten 
kommt, die die Parteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die 
vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die Teilnahmebedingungen als 
lückenhaft erweisen. 

 
12.4 Diese Vereinbarung und sämtliche ihrer Bedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss jeglicher Kollisionsnormen. Für alle Streitigkeiten, die sich auf beliebige 
Weise auf die Nutzung des Dienstes, der übermittelten Daten oder diese Vereinbarung beziehen, 
vereinbaren die Vertragsparteien die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte am Sitz der NGDA. 
Daneben ist NGDA auch berechtigt, den Mitgliedsorganisation an dessen Betriebsstätte oder 
Geschäftssitz zu verklagen. 

 
12.5 Vertragssprache ist Deutsch.
 
 
 
Service: 
Bei Fragen, Beanstandungen, Reklamationen oder sonstigem Feedback etc. wenden Sie sich bitte an unseren 
Kundenservice. Angaben zu dessen Erreichbarkeit finden Sie im Internet unter https://NGDA.de/helpdesk/ 
 
Unsere aktuellen Nutzungsbedingungen können Sie jederzeit auf unserer Webseite unter 
https://ngda.de/nutzungsvereinbarungen.php abrufen.  

 


